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Darstellung im Entwurf 1. Offenlage      unmaßstäblich 
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Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  ja 
Naturschutzgebiet (NSG) Angrenzend (Hanfbachaue) 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ja 
Wasserschutzzone (WSZ) - 
Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) - 
Überschwemmungsgebiet Tangiert Fläche (Streifen entlang Hanfbach 

von ~12m) 
Flug-Lärmschutzzone - 
Ökologische Eignung Biotopkartierung: 

Acker, 
entlang Hanfbach Bachauengehölze 

Immissionsschutz Emissionen der L 143, Bolzplatz angren-
zend 

Technische Erschließung Entlang Hanftalstraße vorhanden 
 

Abwägungsvorschlag 

Nicht dar-
stellen 

Begründung 

Der Standort liegt zwischen dem Hanfbach und der L 125 Hanftal-
straße im Zentralort. Im Vorentwurf und im Entwurf zur 1. Offenlage 
des FNP Neu ist die Fläche als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-
gestellt. Im Bebauungsplan Nr. 01.10 Edgoven der Stadt Hennef ist 
die Fläche als „Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.  

Die Fläche liegt an der Hanftalstraße, die in diesem Bereich anbau-
frei ist. Nördlich fließt der Hanfbach. Die entlang der Bachaue verlau-
fenden angrenzenden Flächen sind ebenfalls nicht bebaut.  

Eine Erschließung der Fläche ist schwierig, weil die Hanfbachstraße 
in diesem Teilabschnitt anbaufrei ist.  

In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Bolzplatz, der nicht durch 
heranrückende Wohnbebauung in seinem Bestand gefährdet werden 
soll. 

Die Fläche zwischen Hanftalstraße und Hanfbach ist Teil eines in-
nerörtlichen Grünzuges mit kaltluftbildender Funktion. Die Kaltluft 
fließt dabei entlang des Hanfbaches und des Lippichsbaches in den 
Siedlungsbereich und trägt zur Belüftung des Zentrums bei. Durch 
die Bebauung dieser Freifläche sind Auswirkungen auf das lokale 
Klima im Zentralort zu erwarten. Ebenfalls ist das Überschwem-
mungsgebiet des Hanfbaches, das die beantragte Fläche berührt, zu 
beachten. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet und stellt für 
den östlichen Zentralort eine der wenigen größeren, zusammenhän-
genden Freiflächen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Hanfbach-
aue für die Sicherung des Hochwasserschutzes ist hier keine Bauflä-
che auszuweisen. 

Aus den vorgenannten Gründen wird die Fläche im Entwurf zur 2. 
Offenlage des neuen Flächennutzungsplans nicht als „Wohnbauflä-
che“, sondern wie im bisherigen Verfahren als „Fläche für die Land-
wirtschaft“ dargestellt. 

 


